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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Bedarfsgerechter Schulausbau 2019 - 2026 

hier: Raumprogramme für die Regenbogenschule und die Wilhelmschule 

 
Begründung: 

 

Die Verwaltung hat dem Schulausschuss in der Sitzung am 26.11.2018 zur Schulentwick-

lung den bedarfsgerechten Schulausbau u. a. für die Regenbogenschule und für die Wil-

helmschule vorgestellt. Der Schulausschuss hat dem bedarfsgerechten Schulausbau im 

Grundsatz zugestimmt. Für beide Schulraummaßnahmen sind geeignete Flächen auf dem 

Schulgrundstück identifiziert worden. 

 

a) Regenbogenschule 

 

Für den vierzügigen Schulbetrieb der Regenbogenschule wurde der Ersatz der baulich ab-

gängigen Containeranlage (2 Unterrichtsräume) vorgeschlagen, um weiterhin die Unter-

richtsversorgung für 16 Klassen sicherstellen zu können. 

 

Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass der im Dachgeschoss des Gebäudes Bülser Str. 54 

in Klassenraumgröße hergerichtete Raum aufgrund der klimatischen Raumbedingungen, 

insbesondere in der warmen Jahreszeit, als ständiger Klassen- und Aufenthaltsraum nicht 

mehr nutzbar ist. Dieser Raum muss somit zusätzlich ersetzt werden, da im Schulgebäude 

ein entsprechender Ausweichraum nicht vorhanden ist.  

 

Der Schulraum im Dachgeschoss soll zukünftig den klimatischen Verhältnissen angepasst 

für zeitlich begrenzte Differenzierungs- und Fördermaßnahmen sowie für Kleingruppenar-

beit mit unterschiedlichen Schülergruppen weiter genutzt werden. 
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Das Raumprogramm der Regenbogenschule sieht als Schulraumersatz die Herrichtung von 

drei Unterrichtsräumen a‘ 72 m² und eine Versammlungs- und Aufenthaltsfläche von ca. 60 

m² in Modulbauweise vor.  

 

b) Wilhelmschule 

 

Die Unterrichtsmöglichkeiten an der Wilhelmschule sind nach unter Sicherheitsaspekten 

notwendiger Schließung des baufachlich abgängigen Pavillons, insbesondere im Bewe-

gungsbereich für die Kinder, wesentlich eingeschränkt, da die Schule nicht über eine am 

Standort liegende Schulsporthalle verfügt. 

 

Im Schulcontainer waren ein Gymnastikraum in der Größe von ca. 134 m² (inkl. Umkleide-

raum) und ein Gruppenraum in der Größe von ca. 55 m² untergebracht.  

 

Das für die Wilhelmschule als Schulraumersatz vorgesehene Raumprogramm sieht nun-

mehr eine in Modulbauweise bereitgestellte Fläche für Sport, Spiel und Bewegung im In-

nenbereich sowie eine Schulmensa vor, die multifunktional auch für andere Schulzwecke 

genutzt werden soll.  

 

Der als Schulmensa im Hauptgebäude genutzte ehemalige Klassenraum wird für den 

Schulunterricht als Klassen-/Mehrzweckraum zurückgeführt. 

 

Im geplanten Schulbau (Modulbausystem) sind ein ca. 100 m² großer Bewegungsraum zu-

züglich Materialraum und Umkleiden sowie eine ca. 90 m² große Schulmensa zuzüglich 

Küche, Vorratsräume, Stuhllager und eine Versammlungs- und Aufenthaltsfläche (ca. 65 

m²) sowie Sanitäranlagen vorgesehen. 

 

Beteiligung der Schulen 

 

Die Schulkonferenzen der Regenbogenschule und der Wilhelmschule sind bei der räumli-

chen Unterbringung und Ausstattung der Schule sowie bei schulischen Baumaßnahmen 

gemäß § 76 Nr. 4 i. V. m. § 65 Nr. 21 Schulgesetz NRW zu beteiligen. Die Beteiligung erfolgt 

in Form einer Anhörung. 

 

Ziel ist, den vorgenannten Schulraum zum August 2023 bereit zu stellen. Die hierfür erfor-

derlichen Planungsschritte sind bereits aufgenommen worden. Die architektonische Gestal-

tung der Ersatzschulräume soll auch zu einer Aufwertung der Schulstandorte beitragen. 

Vertreter:innen des Amtes für Immobilienwirtschaft werden Grundzüge der Planungen, die 

im zuständigen Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss am 02.12.2021 ausführlich dar-

gelegt werden, in der Sitzung vorstellen.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

Für die beiden Schulmaßnahmen sind im Haushalt 2021 Planungskosten in Höhe von 200.000 € be-

reitgestellt (Buchungsstelle 03.01.01.091202/4034). Die Hochbaumaßnahmen sind im Haushaltsent-

wurf 2022 mit 2.800.000 € ausgewiesen. 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die vorgeschlagenen Raumprogramme für den Ersatzschulbau an der Regenbogenschule 

und an der Wilhelmschule werden beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, das Betei-

ligungsverfahren gem. § 76 Nr. 4 Schulgesetz NRW durchzuführen.  

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


